
Gestaltung: Referat ZS I    Stand: 4. Februar 2022Unabhängig vom Test-to-Stay-Verfahren können die Amtsärztinnen und Amtsärzte im Einzelfall eine Quarantäne gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. Satz 4 festlegen.

TesT-To-sTay für berliner KiTas
Kein Coronafall in der Gruppe

+

Testen pro Woche zu Hause 3 x

Coronafall in der Gruppe

oder

!

+Mo Mi

+Mo Mi
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Test-to-stay

Beispielhaftes Szenario 
mit positivem Coronatest  
an einem Mittwoch

aufeinanderfolgend Testen zu Hause5 Tage

Mososafrdo

negatives  
Testergebnis

+ keine symptome

negatives  
Testergebnis

+ keine symptome

freiwillige  
Quarantäne
des Kindes Mindestdauer

Vor rückkehr in die Kita Testpflicht
5 Tage

Mososafrdo

Positives  
Testergebnis

Kind kann die Kita/  
Kindertagespflege  

besuchen

Kind kann die Kita/  
Kindertagespflege  

besuchen

für positiv  
getestetes Kind gilt:  

Pflicht zur isolation und 
nachtestung gemäß  

infektionsschutzverordnung

bescheinigung über 
Quarantäne des Kindes 

erhalten eltern bei bedarf  
vom Gesundheitsamt

Kita/Kindertagespflege 


